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Einführung         
 
 
Die Stadt Rottenburg am Neckar engagiert sich seit vielen Jah-

ren für eine positive städtebauliche Entwicklung in der Kern-

stadt und den dörflich geprägten Stadtteilen. Zentrale Bedeu-

tung haben dabei die alten Ortskerne. 

 

Diese sind im besonderen Maße von den negativen Auswirkun-

gen des strukturellen und demographischen Wandels betroffen. 

Hinzu kommt der seit Jahrzehnten anhaltende Trend zum Neu-

bau am Ortsrand und der Wegzug junger Einwohner und Ein-

wohnerinnen. Eine große Anzahl leer stehender Wohn- und 

Nebengebäude ist die Folge dieser schleichenden Entleerung. 

Der oftmals schlechte bauliche Zustand der Gebäude hat nega-

tive Auswirkungen auf das Ortsbild und führt damit zu einem 

weiteren Verlust an Attraktivität. 

 
Altstadt- bzw. Dorfbildsatzung 

Zur Erhaltung des historischen Orts- und Straßenbildes in den 

alten Ortskernen und damit zur Sicherung des „traditionellen“ 

Ortsbildes hat die Stadt Rottenburg am Neckar bereits in den 

Jahren 1981 und 1984 eine Altstadt- bzw. Dorfbildsatzung als 

Regelwerk erlassen. 

Ziel dieser Satzung ist es, den Bestand der ländlich geprägten 

Gebäude, Hofanlagen und der öffentlich wirksamen Räume zu 

bewahren, dabei aber notwendige bauliche Veränderungen im 

Interesse der Bewohner zu ermöglichen (siehe Anlage 1).  

 
Zuschüsse für besondere Gestaltungsmaßnahmen 

Parallel hierzu wurde ab 1980 ein Zuschussprogramm für 

Stadt- und Dorfbildpflege aufgelegt, mit dem erhöhte gestalteri-

sche Aufwendungen unterstützt werden. Bis heute wurden in 

der Kernstadt und den 17 Stadtteilen über 800 Gebäude mit 

Gestaltungszuschüssen gefördert (siehe Anlage 3). 
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Dorfqualitätsprogramm  

Für die konkrete Aktivierung vorhandener Leerstände ist das 

städtische Dorfqualitätsprogramm von großer Bedeutung (siehe 

Anlage 2). Auf Grundlage der Altstadt- bzw. Dorfbildsatzung 

werden vorrangig Bauvorhaben unterstützt, die zu einer Struk-

turverbesserung des Ortes in seiner Gesamtheit führen. Hierbei 

handelt es sich vor allem um die Schaffung von Wohnraum 

durch Umnutzung leer stehender Gebäude oder Maßnahmen 

zur Erreichung zeitgemäßer Wohnverhältnisse sowie das 

Schließung von Baulücken durch ortsbildgerechte Neubauten. 

Seit dem Jahr 2001 konnten mithilfe des Dorfqualitätspro-

gramms bereits über 50 Bauvorhaben mit einer Gesamtsumme 

von ca. 320.000 Euro gefördert werden.  

 

MELAP  Modellprojekt 

Vor dem Hintergrund des strukturellen und demographischen 

Wandels ist die Flächenaktivierung im Bereich der alten Ortsla-

gen von zentraler Bedeutung für die Sicherung von Lebensqua-

lität. Auf Antrag der Stadt Rottenburg am Neckar wurden die 

Stadtteile Bad Niedernau, Bieringen, Eckenweiler und Obernau 

im Jahr 2002 vom Land Baden-Württemberg zur Teilnahme am 

Modellprojekt „Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch 

Aktivierung des innerörtlichen Potenzials“ (MELAP) ausgewählt. 

Im Rahmen dieses Projekts konnte der Anstoß für zahlreiche 

positive Gebietsentwicklungen gegeben werden.  

 

Pilotprojekt der „Leerstandsaktivierung“  

Aufbauend auf dem MELAP Programm wurde zusammen mit 

dem Tübinger Planungsbüro KRISCHPARTNER im Jahr 2006 

das Pilotprojekt der „Leerstandsaktivierung“ gestartet.   

Ziel des Projekts ist es, die Dorfkerne so zu aktivieren, dass sie 

bewohnt, lebendig und attraktiv bleiben und die historische 

Bausubstanz soweit wie möglich erhalten werden kann. Als ein 

Baustein wurde hierzu im Jahr 2007 die bereits seit 1998 be-

stehende Baulückenbörse auf der Internet-Seite der Stadt Rot-

tenburg am Neckar eingerichtet und um eine Leerstandsbörse 

erweitert. Baulücken- und Leerstandsbörse dienen als Markt für 
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entsprechende Objekte, indem sie den Kontakt zwischen Ei-

gentümern und Interessenten fördern.   

 

Beispielkatalog „Ländliches Bauen“ 

Als ein wichtiges Element der „Leerstandsaktivierung“ wurde 

der Beispielkatalog „Ländliches Bauen“ zusammengestellt. Die-

ser soll die Flächenaktivierung im Innenbereich unterstützen, 

indem er eine Auswahl besonders gelungener Sanierungsmaß-

nahmen und Neubauten darstellt, die sich gut in das Ortsbild 

einfügen. Damit soll er einen Beitrag zur Erhaltung und Ent-

wicklung der ländlichen Baukultur leisten und anhand der dar-

gestellten Ideen und Lösungen für viele künftige Bauleute An-

sporn zur Nachahmung sein. 

 

Der Beispielkatalog zeigt auf, dass in den alten Ortskernen 

auch bei Einhaltung der Dorfbild- bzw. Altstadtsatzung eine 

zeitgemäße und den aktuellen Ansprüchen an eine hohe 

Wohnqualität entsprechende Bebauung möglich ist. Diese kann 

sich den örtlichen Gegebenheiten anpassen, aber auch gezielt 

einen (architektonischen) Kontrapunkt ausbilden. 

 

Mit dem Beispielkatalog „Ländliches Bauen“ wird das Ziel der 

Flächenaktivierung im Bereich der alten Ortslagen unterstützt. 

Den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Rottenburg am Neckar 

wird damit einen Leitfaden für regionaltypisches Bauen an die 

Hand gegeben. Wir würden uns freuen, wenn dieser Katalog 

einen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung unserer attraktiven 

Stadt leisten könnte.     

 

 

Dr.-Ing. Holger Keppel 

Bürgermeister  



 

6 



 

7 

BEISPIELHAFTE PROJEKTE 
 

  WOHNHAUS 
ROTTENBURG AM NECKAR- KERNSTADT 

Fotos: Keppel 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Das ehemalige Domherrenhaus, 

das aus dem 15. Jahrhundert 

stammt und zuletzt als Wohnhaus 

genutzt wurde, befand sich in de-

solatem Zustand, bevor es in-

stand gesetzt und durchgreifend 

modernisiert wurde.  

 

Die charakteristischen Gestal-

tungselemente im Inneren (z.B. 

Wandmalereien) und Äußeren 

des Kulturdenkmals wurden dabei 

erhalten. 

 

Die Gestaltung der Fassade er-

folgte in Übereinstimmung mit 

den Richtlinien der dort geltenden 

Altstadtsatzung. 
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WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - KERNSTADT 
Fotos: Keppel 

  
 
 

SANIERUNG UND UMBAU 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der ehemalige Stall in der Karme-

literstraße wurde zu einer Silber-

schmiede umgebaut. Die vorhan-

dene Wohnung im Obergeschoss, 

die über den Bruchsteinsockel 

auskragt, wurde modernisiert und 

erweitert. 

 

Durch die Verglasung des ehe-

maligen Scheunentors (Konstruk-

tion aus Stahl, Holz und Glas) 

und Einbau eines Schaufensters 

mit innen liegender Stahlstütze 

werden Schmiedewerkstatt und 

Ausstellungsräume belichtet. Die 

neuen Fenster zeichnen sich 

durch eine moderne Formenspra-

che aus. 
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  WOHNHAUS MIT SCHEUNE  
ROTTENBURG AM NECKAR- KERNSTADT 

Fotos: Keppel 

  SANIERUNG UND UMBAU 

In der Kapuzinergasse wurde ein 

altes Bauernhaus mit Scheune 

saniert, bei dem viel Wert auf den 

Erhalt des historischen Erschei-

nungsbildes gelegt wurde. Die er-

neuerten Fenster greifen die ur-

sprüngliche Unterteilung auf. Der 

Natursteinsockel wurde saniert. 

 

Das Dachgeschoss wurde für 

Wohnzwecke ausgebaut. In der 

alten Scheue ist heute die Garage 

untergebracht. 
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WOHNHAUS MIT SCHEUENTEIL  
ROTTENBURG AM NECKAR - KERNSTADT 
Fotos: Bounaga 

  
 
 
 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Die Sanierung dieses Kultur-

denkmals zeichnet sich durch ei-

ne Wiedergewinnung des histori-

schen Erscheinungsbildes bei 

gleichzeitiger Verbesserung der 

Nutzbarkeit aus. 

 

Die alten Fenster wurden erhalten 

und durch moderne Kastenfenster 

ergänzt. Die historischen Fens-

terbekleidungen wurden aufgear-

beitet und die Farbgestaltung 

nach alten Fassungen vorge-

nommen. Die prägnanten histori-

schen Hopfengauben belichten 

das Dachgeschoss. 

 

Durch Abriss der Gebäude auf 

dem rückwärtigen Grundstücksteil 

wurden Freiflächen geschaffen, 

die den Wohnwert des Gebäudes 

erheblich steigern. 
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  WOHNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR - KERNSTADT 
Fotos: Keppel 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Die Sanierung dieses alten Bau-

ernhauses ist gekennzeichnet 

durch den denkmalgerechten Er-

halt des historischen Erschei-

nungsbildes mit auskragenden 

Obergeschossen mit Sichtfach-

werk und Bruchsteinsockel. 

 

Das Fachwerk im Vorderhaus 

wurde bereits in den 1980er Jah-

ren instand gesetzt. 2005 bis 

2007 folgte eine zweite Sanie-

rungsphase des westlichen Ge-

bäudeteils. 
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  WOHNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR – BAD NIEDERNAU  
Foto: Keppel 

  SANIERUNG 

Das ehemalige Bauernhaus in der 

Ortsmitte von Bad Niedernau 

zeichnet sich durch eine ruhige 

Fassadengestaltung aus.  

Das aus Holz gefertigte neue 

Scheunentor fügt sich gut in die 

vorhandene Bausubstanz ein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR – BAD NIEDERNAU  

Foto: Keppel 

  NEUBAU 

Mit diesem Neubau in zentraler 

Lage wurde die vorhandene Be-

bauung ergänzt.  

Im Hinblick auf die äußere Gestal-

tung nimmt der Baukörper Bezug 

auf die Dorfbildsatzung.  
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WOHNHÄUSER  
ROTTENBURG AM NECKAR - BAISINGEN  
Foto: Keppel 

  

 

 

SANIERUNG UND UMBAU   
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 WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - BIERINGEN  

Fotos: Bode 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Das ehemalige Bauernhaus wur-

de mehrfach umgebaut. Bis vor 

wenigen Jahren wurden Räum-

lichkeiten im Erd- und Oberge-

schoss als Gaststätte „Alte Kelter“ 

bzw. „Alte Krone“ genutzt.  

 

Derzeit wird das gesamte Gebäu-

de von einer Bauherrengemein-

schaft grundlegend modernisiert 

und neben Gemeinschaftsräumen 

auch zwei zusätzliche Wohnein-

heiten im hinteren Gebäudeteil 

realisiert.  

 

Der südlich orientierte Fachwerk-

giebel wurde bereits Anfang der 

1980er Jahre saniert und wird im 

derzeitigen Zustand erhalten.   
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WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - BIERINGEN  
Fotos: Bode 

  

 

 

UMNUTZUNG SCHEUNE   

  In der Ortsmitte von Bieringen 

wurde eine ehemalige landwirt-

schaftliche Scheune zu Wohn-

zwecken umgebaut. Im vorderen, 

südlichen Gebäudeteil konnten 

zwei Wohnungen realisiert wer-

den, während die Nebenräume 

des hinteren Teils weiterhin Be-

stand haben. 

 

Die beiden alten Giebel wurden 

unter Freilegung des Fachwerks 

renoviert. Grundlage der äußeren 

Gestaltung war die Dorfbildsat-

zung.   
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  WOHNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR - DETTINGEN  
Fotos: Bode 

  SANIERUNG 
Am Rand der historischen Orts-

mitte von Dettingen gelegen, 

handelt es sich bei dem ehemali-

gen Bauernhaus um ein gelunge-

nes Sanierungsbeispiel. 

 

Die regionaltypischen Gestal-

tungselemente wurden im Zuge 

der Sanierung erhalten oder in 

Übereinstimmung mit der Dorf-

bildsatzung erneuert. Insgesamt 

wird eine sehr harmonische Fas-

sadengestaltung erreicht.  
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WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - ECKENWEILER  
Foto: Keppel, Bounaga 

  
 
 
 

UMNUTZUNG SCHEUNE   

  Die Scheune in Eckenweiler wur-

de 2006 zu einem Wohnhaus 

umgebaut. Hinter dem ehemali-

gen Scheunentor befinden sich 

die Wohnräume. Das Oberge-

schoss wird über eine offene Ga-

lerie erschlossen. 

 

 
 

 

 
WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - ECKENWEILER  
Foto: Dillmann 

  
 
 
 

UMBAU UND ERWEITERUNG   

  Im Jahr 2004 wurde durch die 

Aufstockung eines bestehenden 

Gebäudes ein gut proportionierter 

Baukörper realisiert. Die äußere 

Gestaltung erfolgte unter Berück-

sichtigung der Dorfbildsatzung.  
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  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - ECKENWEILER  

Fotos: Dillmann 

  SANIERUNG UND UMBAU 
Dieses unter Denkmalschutz ste-

hende Gebäude befindet sich an 

exponierter Lage in der Ortsmitte 

von Eckenweiler.   

 

Ab 1994 wurde das bestehende 

Wohnhaus in Abstimmung mit 

dem Landesdenkmalamt und dem 

Stadtplanungsamt Rottenburg am 

Neckar aus- und umgebaut. Eine 

wesentliche Erweiterung bestand 

im Einbau von Dachgauben im 1. 

und 2. Dachgeschoss. 
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WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - ERGENZINGEN  
Fotos: Dillmann, Kneile 

  
 
 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Aus dem ausgehenden Mittelalter 

stammt das Kulturdenkmal eines 

großen Lehenhofs mit dem Bau-

jahr 1460.   

 
Ziel der umfassenden Sanierung 

im Zuge der Ortskernsanierung 

Ergenzingen war es, den ur-

sprünglichen Zustand wieder her-

zustellen. Vor dem Umbau war 

das Gebäude innen und außen 

verputzt bzw. verkleidet. 

 
In enger Abstimmung mit der 

Stadt Rottenburg am Neckar und 

dem Landesdenkmalamt konnten 

zahlreiche bauliche Elemente sa-

niert oder nach altem Vorbild er-

neuert werden. 
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  WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR – ERGENZINGEN  
Foto: Dillmann 

  SANIERUNG UND UMBAU 

In den Jahren 1993 bis 1996 wur-

de der denkmalgerechte Umbau 

dieses ortsbildprägenden Gebäu-

des durchgeführt. Neben der 

Realisierung von 6 Wohnungen in 

den oberen Geschossen, wurde 

im Erdgeschoss eine Gaststätte 

eingebaut. 

 

 

 

 

  

 

  ÖFFENTLICHE BÜCHEREI  
ROTTENBURG AM NECKAR - ERGENZINGEN  

Foto: Dillmann, Kneile 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Das Gebäude war vor der Sanie-

rung in einem sehr schlechten 

baulichen Zustand. Heute ist die 

historische Fassadengestaltung 

wieder gut ablesbar. Genutzt wird 

das zentral gelegene Gebäude 

als katholische öffentliche Büche-

rei.  
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WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - ERGENZINGEN  
Foto: Dillmann 

  
 
 

SANIERUNG UND UMBAU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durch die Sanierung des alten 

denkmalgeschützten Pfarrhofs 

konnten in der Ortsmitte von Er-

genzingen 8 altengerechte Woh-

nungen und Pflegeräume ge-

schaffen werden. 

 

Die Freilegung des Fachwerks 

(bzw. die Fachwerkergänzung), 

die Anordnung und Gestaltung 

der Fenster, die Ausführung der 

Gefache und des Verputzes so-

wie die äußere Farbgebung wur-

de im Einvernehmen mit dem 

Landesdenkmalamt umgesetzt. 
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  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - HAILFINGEN 

Fotos: Dillmann 

  UMBAU UND ERWEITERUNG 

Durch den Ausbau einer Scheune 

konnte in den 1990er Jahren eine 

Wohnhauserweiterung realisiert 

werden. Besonderes Kennzei-

chen sind die großzügigen Balko-

ne am Südgiebel.  

 

Die äußere Gestaltung erfolgte in 

Abstimmung mit dem Stadtpla-

nungsamt auf Grundlage der 

Dorfbildsatzung. 
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WOHNHAUS UND GEWERBEHALLE 

ROTTENBURG AM NECKAR - HEMMENDORF 
Fotos: Keppel 

  

 

 

NEUBAU   

  Ein Hausbau auf dem Dorf ist 

nichts Ungewöhnliches. Aber mit-

ten im Dorfkern und in Verbin-

dung mit einem Gewerbegebäude 

schon. Für eine Familie, die das 

Dorfleben liebt, und das Haus-

technikunternehmen des Bau-

herrn entsteht im alten Ortskern 

von Hemmendorf ein Gebäude-

komplex, der Leben und Arbeiten 

verbindet. 

 

Eine Mauer mit Büro und Neben-

räumen markiert als Achse die 

Nahtstelle zwischen Wohnen und 

Arbeiten - zur Straße hin mit ei-

nem Brunnen abgeschlossen. 

 

Wohnhaus und Gewerbehalle 

sind über einen Hof verbunden - 

die Hommage an alte Bauernhöfe 

im Dorf ist durchaus beabsichtigt.  
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  BAUERNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - HEMMENDORF 

Fotos: Bounaga 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Der Wohnteil dieses Einhauses 

wurde modernisiert - dabei wur-

den Böden und Schalungen er-

neuert, Wohnräume vergrößert 

und neue Bäder und Küchen ein-

gebaut. 

 

Im Dachgeschoss wurde das Ge-

bäude um zusätzlichen Wohn-

raum erweitert. Die Fassade wur-

de entsprechend der örtlichen 

Gestaltungssatzung erneuert. 

 

Im Scheunenteil wurde die Bau-

substanz gesichert, so dass dort 

noch weiterer Wohnraum oder 

andere Nutzungen entstehen 

können. Der straßenseitige 

Schopf kann als Carport umge-

baut werden. 
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BAUERNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR - HEMMENDORF 
Fotos: Bode, Bounaga 

  
 
 
 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Das stark sanierungsbedürftige 

Bauernhaus mit kleinem Scheu-

nenteil wurde grundlegend er-

neuert und modernisiert. 

 

Besonders hervorzuheben ist da-

bei das freigelegte und restaurier-

te Fachwerk, das dem Gebäude 

seinen ortsbildprägenden Charak-

ter zurückgibt und seinen Charme 

prägt. 

 

Um das Bild abzurunden, fehlen 

jetzt nur noch die Fensterläden! 
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  WOHNHAUS 
ROTTENBURG AM NECKAR - HEMMENDORF 

Fotos: Bounaga, Bode 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Der Altbau wurde saniert und im 

Eingangsbereich um einen Anbau 

erweitert, der im Obergeschoss 

die neuen sanitären Anlagen ent-

hält. 

 

Sprossengliederung, Holzfenster 

und -türen sind Bedingungen der 

örtlichen Gestaltungssatzung und 

vervollständigen das Gesicht des 

Gebäudes. 

 

Die alten Rollladenkästen wurden 

entfernt, so dass die restaurierten 

Klappländen nun wieder einen 

Sinn ergeben. 
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SCHEUNE  

ROTTENBURG AM NECKAR - HEMMENDORF 
Veröffentlicht: www.schanzenberger.de 

  

 

 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Entgegen ersten Überlegungen, 

die stattliche Scheune abzubre-

chen, wurde die Substanz grund-

legend saniert und in Wohnraum 

umgewandelt. Die ehemalige 

Tordurchfahrt wurde belassen, 

um die Toröffnungen in Nord und 

Süd für die Belichtung der Innen-

räume zu nutzen. 

 

Die Fassaden der Scheune wur-

den entsprechend der dort gel-

tenden Dorfbildsatzung gestaltet. 

Ein bewusst schlicht gehaltenes 

neues Element wurde dem Ge-

bäude angefügt, das als Ein-

gangsüberdachung und Garage 

dient. 

 

Deckenebenen und Niveaus wur-

den beibehalten, um teure Eingrif-

fe in die Konstruktion auf das 

Notwendigste zu beschränken. 

So konnte ein besonderes Wohn-

haus geschaffen werden, das mit 

großzügigen und offenen Wohn-

räumen auf die Bedürfnisse der 

Bauherrschaft zugeschnitten ist. 
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  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - KIEBINGEN 

Foto: Dillmann 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Der Wohnhausumbau erfolgte im 

Jahr 1985. Fenster, Fensterläden 

und Türen wurden in Holz ausge-

führt und entsprechen der hier 

geltenden Dorfbildsatzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - KIEBINGEN 

Foto: Dillmann 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Anfang der 1990er Jahre wurde 

eine Dachsanierung durchgeführt, 

bei der auch zusätzlicher Wohn-

raum geschaffen wurde. Beson-

deres Kennzeichen ist das Sicht-

fachwerk im Dachgeschoss. 
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WOHNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR - KIEBINGEN 
Foto: Dillmann 

  

 

 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Bei diesem Wohnhaus Umbau 

aus dem Jahr 1992 wurde die alte 

Bausubstanz weitgehend erhal-

ten. Zur Schaffung zusätzlichen 

Wohnraums wurden Dachaufbau-

ten errichtet. Im Obergeschoss 

wurde eine vertikale Holzverscha-

lung angebracht. 

 

 

 
 

WOHNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR - KIEBINGEN 
Foto: Dillmann 

  

 

 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Die Konstruktionsweise ist bei 

dieser zu Wohnzwecken umge-

bauten ehemaligen Scheune 

noch gut zu erkennen. Während 

der Sockelbereich aus Natur-

steinmauerwerk besteht, wurde 

der darauf aufbauende Baukörper 

aus Fachwerk errichtet. Die ur-

sprüngliche Öffnung des Scheu-

nentores wurde erhalten. 
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  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - KIEBINGEN 

Foto: Dillmann 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Im Jahr 1990 wurde eine ehema-

lige Scheune aus- und umgebaut, 

um damit im Obergeschoss zu-

sätzlichen Wohnraum schaffen zu 

können. Die äußeren Gestal-

tungselemente berücksichtigen 

die hier geltende Dorfbildsatzung. 

 

 

 

 

  

 

  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - KIEBINGEN 

Foto: Dillmann 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Das Gebäude wurde in den Jah-

ren 1996/ 97 aus- und umgebaut. 

Ein Ziel war die Schaffung zusätz-

lichen Wohnraums im Dachge-

schoss. Die Dorfbildsatzung dien-

te als Grundlage für die äußere 

Gestaltung. 
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WOHNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR - KIEBINGEN 
Fotos: Keppel, Dillmann 

  

 

 

NEUBAU   

  Dieser Neubau aus dem Jahr 

2003 zeigt auf, dass auch im Be-

reich der Dorfbildsatzung eine 

moderne und den aktuellen Be-

dürfnissen entsprechende Archi-

tektur möglich ist.  

So berücksichtigt der Baukörper 

einerseits wesentliche Gestal-

tungsgrundsätze der hier gelten-

den Satzung wie Dachform und  

-neigung oder Fensterformate. 

Andererseits wurden mit den 

Schiebeläden aus Holz und dem 

Balkon auch zeitgemäße Elemen-

te integriert. 
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  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - OBERNDORF 

Foto: Bode 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Wohn- und Scheunenteil dieses 

ehemaligen Bauernhauses befin-

den sich unter einem Dach. Durch 

den Ausbau der Dachgeschosse 

konnte zusätzlicher Wohnraum 

geschaffen werden. 

 
Aufgrund der verwendeten natür-

lichen Materialien im Bereich des 

Scheunenteils bei gleichzeitigem 

Erhalt historischer Elemente des 

Wohnteils entsteht ein positiver 

optischer Gesamteindruck.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - OBERNDORF 

Foto: Keppel 

  BESTAND 

Das Wohngebäude zeigt eine tra-

ditionelle Formensprache ohne 

moderne Gestaltungselemente. 

Auffallend sind u.a. die geglieder-

ten Fenster einschl. der Klapplä-

den aus Holz.  

 
Aufgrund seiner exponierten Lage 

in der Ortsmitte von Oberndorf, 

hat das Gebäude eine große Wir-

kung auf den öffentlichen Raum. 
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WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - OBERNDORF 
Foto: Dillmann 

  

 

 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Bei der Sanierung des Wohnge-

bäudes wurde die ursprüngliche 

Fassade erhalten bzw. wieder 

hergestellt. Die Fenster wurden 

unter Berücksichtigung der Dorf-

bildsatzung erneuert.  

 

 

 

 

 
 

WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - OBERNDORF 
Foto: Dillmann 

  

 

 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Dieses Gebäude fällt vor allem 

durch das harmonische Zusam-

menspiel traditioneller und mo-

derner Gestaltungselemente auf. 

Während der bestehende Bau-

körper behutsam saniert wurde, 

kamen bei der Gestaltung des 

Anbaus auch moderne Elemente 

zum Einsatz. Die Fassade des 

Anbaus wird von großen, unter-

gliederten Fensteröffnungen und 

einer vertikalen Holzverschalung 

geprägt.  
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  GEMEINDEHAUS 
ROTTENBURG AM NECKAR - SEEBRONN 

Foto: Bounaga 

  UMNUTZUNG SCHEUNE 

Die ehemalige Scheune wurde 

2003 zu einem Gemeindehaus 

umgebaut. 

 

Großzügige, flächige Dach- und 

Fassadenverglasungen bringen 

genügend Licht in das Gebäude-

innere ohne den klaren Baukörper 

zu stören. 
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WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - SEEBRONN 
Fotos: Dillmann 

  

 

 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Das ortsbildprägende Gebäude 

befindet sich in der Ortsmitte von 

Seebronn. Die in diesem Bereich 

geltende Dorfbildsatzung diente 

als Grundlage für die Sanierung.  
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  WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - WEILER 

Fotos: Bode 

  SANIERUNG UND UMBAU 

Das alte Bauernhaus mit Wohn- 

und Scheunenteil befindet sich in 

der Ortsmitte von Weiler.  

 

Bei der Sanierung wurden wichti-

ge historische Bestandteile wie 

der gedeckte Treppenaufgang, 

das Fachwerk oder die Natur-

steinsockel erhalten. 

 

Der Vorgartenbereich wirkt sehr 

positiv auf das Orts- und Stra-

ßenbild; er wurde in Anlehnung 

an historische Bauerngärten ge-

staltet. 
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WOHNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR - WEILER 
Fotos: Bode 

  

 

 

SANIERUNG UND UMBAU   

  Das alte Bauernhaus mit inte-

griertem Scheunenteil wurde über 

einen langjährigen Zeitraum de-

tailgetreu saniert und den aktuel-

len Wohnbedürfnissen angepasst.  

 

Die Raumaufteilung im ursprüng-

lichen Wohnteil wurde weitge-

hend beibehalten, während in der 

Scheune zusätzlicher Raum für 

eine zweite Wohneinheit geschaf-

fen werden konnte.  

 

Am Übergang zur freien Land-

schaft liegend, bildet das Gebäu-

de in seiner traditionellen Gestal-

tung einen sehr schönen Ortsein-

gang.  
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  WOHNHAUS  

ROTTENBURG AM NECKAR - WEILER 
Fotos: Bode 

  SANIERUNG UND UMNUTZUNG 

Ziel des Umbauvorhabens war 

die Realisierung zusätzlicher 

Wohnräume im Ober- und Dach-

geschoss des ehemaligen 

Scheunenteils.  

 

Die äußere Gestaltung wird von 

einer traditionellen Formenspra-

che geprägt, welche auf den Fest-

legungen der Dorfbildsatzung ba-

siert.  

Besonders hervorzuheben sind 

die aus Holz gefertigten Türen 

und Tore sowie die Sprossen-

fenster einschließlich der Klapp-

läden.  

 

Das harmonische Erscheinungs-

bild verleiht dem Gebäude seinen 

ortsbildprägenden Charakter. 
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WOHNHAUS  
ROTTENBURG AM NECKAR - WURMLINGEN 
Fotos: Klein 

  

 

 

NEUBAU   

  Das alte Bauernhaus im Ortskern 

wurde 2005 teilweise abgebro-

chen; der Gewölbekeller, der  

ehemalige Stallkeller und Teile 

der Erdgeschoss-Außenwände 

blieben erhalten. 

An seiner Stelle wurde ein mo-

dernes Einfamilienhaus errichtet, 

das die Proportionen des ehema-

ligen Bauernhauses berücksich-

tigt. 

 

Der klar strukturierte Baukörper 

interpretiert die ursprünglichen 

Gebäudeelemente (z.B. Vorbau, 

Dachgaube, Scheunentor) mit 

zeitgemäßen Materialien und 

Abmessungen neu.  

 

In den bestehenden Schuppen 

wurde ein Garagenstellplatz ein-

gebaut. 
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DETAILS 
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DORFBILDSATZUNG 
Satzung der Stadt Rottenburg a. N. zur Erhaltung und Gestaltung baulicher Anlagen in den Rottenburger Stadtteilen. 

 
Aufgrund von § 39 h Abs. 1 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 18.08.1976 (BGBl. I. S. 2256, 3617), zuletzt geändert am 
06.07.1979 (BGBl. I. S. 949) und § 73 Abs. 1 und 2 der Landesbauordnung - LBO - in der Fassung vom 28.11.1983 (GBl S. 770, 
ber. GBI. 1984 S. 519) sowie § 4 der Gemeindeordnung - GO -für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBl S. 578,720), 
geändert am 23.07.1984 (GBI. S. 474) hat der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am 13.11.1984 folgende örtliche 
Bauvorschrift als Satzung beschlossen, die durch Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 29.03.1985 Aktenzeichen 
13-25/661.0 genehmigt wurde. 
 
 

Präambel 
 

In den alten Dorfkernen der Rottenburger Stadtteile hat sich wie in vielen anderen ländlichen Gemeinden im Laufe der Jahre ein 
Funktionswandel vollzogen. Die Landwirtschaft tritt in den Hintergrund, die Wohnfunktion gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Damit einher geht die Veränderung und Anpassung der bestehenden Wohngebäude und Hofanlagen an heutige Wohn- und 
Freizeitbedürfnisse. 
Zur Erhaltung des historischen Orts- und Straßenbildes in den Rottenburger Stadtteilen - deren ursprünglich einheitlicher 
Charakter im Zuge des Funktionswandels gefährdet ist - werden an bauliche Anlagen und an öffentlich wirksamen Freiflächen 
besondere Anforderungen nach Maßgabe dieser Dorfbildsatzung gestellt. 
Ziel dieser Satzung ist es, den Bestand der ländlich geprägten Gebäude, Hofanlagen und der öffentlichen Räume zu sichern und 
zu bewahren, dabei aber notwendige bauliche Veränderungen im Interesse der Bewohner zur Erhaltung und Verbesserung des 
Wohnwertes zu ermöglichen. 
Durch viele einzelne unbedachte Einzelmaßnahmen besteht die Gefahr, dass das wertvolle Ortsbild  bei erforderlichen 
Instandsetzungen, Erneuerungen, Um- und Ausbauten gestört und dadurch im Laufe der Jahre zerstört wird. 
Gestaltungssatzungen können unterschiedlich entwickelt und erarbeitet werden, entscheidend dabei ist das Ziel, welches verfolgt 
wird. Eine spezifisch für jeden Ortskern erarbeitete Satzung, die auf der vorgefundenen Orts typischen Baustruktur basiert, bedingt 
für den Satzungstext eine strenge Reglementierung bis hin zum Detail. Daran war auch aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung nicht gedacht, da dies 17 unterschiedliche Satzungen zur Folge hätte. 
Vorrangige Zielsetzung der Rottenburger Dorfbildsatzung ist es, der zunehmenden Verunstaltung der alten Dorfkerne und 
Straßenbilder entgegenzuwirken. Hierzu reicht es, die Grundregeln des Bauens und die für die Landschaft charakteristischen 
Gestaltungselemente in der Satzung aufzunehmen, da diese bestimmt sind durch die räumliche Nähe der Ortschaften 
untereinander und die ehemals vorgefundenen Baumaterialien. 
Eine sorgfältige Überprüfung und Abwägung Orts spezifischer Gestaltungselemente rechtfertigte für die beabsichtigte Zielsetzung 
eine einheitliche Satzung zu verabschieden, die lediglich einen minimalen Rahmen vorgibt und somit auch kommunalpolitisch für 
17 Ortschaftsräte und den Gemeinderat konsensfähig war und ist. 
Aufgrund dieser minimalen Festsetzungen stellt der vorliegende Satzungsentwurf nach einhelliger Auffassung des Gemeinderates 
und der Stadtverwaltung keine Einengung, sondern eher die Ermöglichung eines größeren Gestaltungsspielraumes dar, in dem 
die gesamte Breite gestalterischer Möglichkeiten aufgezeigt wird, dies erfordert jedoch die Mitwirkungsbereitschaft der Bürger und 
beinhaltet vor allem die Bereitschaft zur Nutzbarmachung der Qualität dörflich geprägter Gebäude und Höfe für zeitgemäße 
Wohnvorstellungen. 

 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung ist in den beiliegen-
den Lageplänen Nr. 1 - 17 des Stadtplanungs- und 
Vermessungsamtes vom 13.11.84 dargestellt. Die Lage-
pläne sind als Anlage 1 - 17 Bestandteil der Satzung. 
 

§ 2 Genehmigungspflicht 

Abweichend von den §§ 51 und 52 Abs. 1, 2 und 4 LBO 
bedürfen der Baugenehmigung: 

(1) Alle Änderungen am Äußeren der baulichen Anlage, 
ausgenommen hiervon sind Instandsetzungs- und Unter-
haltungsarbeiten. 

(2) Das Anbringen von Werbeanlagen und Automaten, 
ausgenommen hiervon sind Instandsetzungs- und Unter-
haltungsarbeiten, sowie Werbeanlagen und Automaten an 
der Stätte der Leistung, die nur auf die Dauer von 3 Mona-
ten angebracht und aufgestellt werden, sowie Namens-
schilder bis 0,20 m ² Größe. 

(3) Der Abbruch von baulichen Anlagen. 

(4) Das Errichten von Stützmauern und Einfriedungen, so-
weit diese Maßnahmen vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus sichtbar sind. 

 

 
 

(5) Das Anlegen von Ausstellungs-, Abstell- und Lager-
plätzen über 25 m² Fläche. 
 

§ 3 Besondere Versagungsgründe bei Abbruch, Umbau 
oder Änderung von baulichen Anlagen 

Die Genehmigung für den Abbruch, den Umbau und die 
Änderung von baulichen Anlagen kann versagt werden, 
wenn die bauliche Anlage erhalten bleiben soll, weil sie 
allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen 
Anlagen das Ortsbild prägt. 
 

§ 4 Gestaltungsgrundsätze  

Bauliche Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung sind 
bezüglich 

- ihrer Baukörper  

- einzelner Bauteile und  

- ihrer äußeren Gestaltung  

mit ihrer Umgebung so in Einklang zu bringen, dass sie 
sich 

- in städtebaulicher Hinsicht in den Baubestand einfügen u.  

- das Orts- und Straßenbild nicht beeinträchtigen. 
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§ 5 Fassaden 

(1) Die Außenwandflächen sind zu verputzen. Reliefartige 
Strukturputze sind nicht zulässig. 

Als Ausnahme können zugelassen werden 

- Natursteine 

- Holzverkleidungen an GiebeIflächen und in  

Balkonnischen mit senkrechter Verbretterung 

- kleinformatige Holzschindeln  

- Holzfachwerk 

(2) An Fassaden sind polierte und glänzende Materialien 
unzulässig. Dies gilt insbesondere für Glasbausteine, gla-
sierte Keramik, engobierten Spaltklinker, geschliffenen 
Werkstein oder Kunststein sowie Kunststoff- und Metall-
tafeln oder -platten. Verkleidungen aus Schiefer und 
Asbestzement sind nicht zulässig. Als Ausnahme sind 
Dachrinnen und Fallrohre in Kupfer zulässig. 

(3) Benachbarte Baukörper sollen sich an den Gebäude-
vorderkanten durch unterschiedliche Traufhöhen, Vor- oder 
Rücksprünge voneinander unterscheiden. 

(4) Die Breite von traufständigen Fassaden ohne Vor- oder 
Rücksprünge oder Versätze in der Trauf- oder Brüstungs-
höhe soll 12,00 m nicht überschreiten. 

(5) Balkone und Loggien an Straßenfronten müssen in die 
Fassade eingebunden sein. Die gesamte Länge dieser 
Balkone bzw. Loggien darf 1/3 der Fassadenlänge nicht 
überschreiten. 

Brüstungen an Balkonen und Loggien sind in Holz aus-
zuführen. Durchlaufende horizontale Holzschalungen sind 
nicht zulässig. 

(6) Die Gebäude sollen mit einem Sockel versehen sein. 
Von der seitlichen Begrenzung eines Gebäudes sollen 
Öffnungen mindestens 50 cm Abstand haben. Andere 
Pfeiler müssen mindestens 24 cm Breite aufweisen. 

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn das 
Gesamterscheinungsbild des Gebäudes nicht beein-
trächtigt wird. 

(7) Die Fassaden sind so auszubilden, dass der Wand-
flächenanteil überwiegt. 

(8) Sichtfachwerk, das vom öffentlichen Verkehrsraum aus 
sichtbar ist, darf nicht verputzt oder verkleidet, soweit es 
bisher überdeckt ist, sollte es freigelegt werden. 

(9) Natursteine an Fassaden sind sichtbar zu erhalten. 

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn die städte-
bauliche und baugeschichtliche Eigenart der näheren, 
gebauten Umgebung oder des Gebäudes selbst gewahrt 
wird. 
 

§ 6 Fenster 

(1) Fenster sind als stehende Formate auszubilden. 
Fensterflächen über 0,60 m² sind durch Sprossen zu 
gliedern. Vorhandene Sprossenteilungen sind beizu-
behalten. 

Ausnahmen können zugelassen werden für andere 
Fensterformate im Erd- und Dachgeschoß und für Spros-
senfenster, wenn der Bestand eine Abweichung erfordert 
und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Fensterbänder sind nicht zulässig, ausgenommen bei 
Dachaufbauten und wenn die städtebauliche Eigenart der 
näheren, gebauten Umgebung oder des Gebäudes selbst 
gewahrt wird. 

(3) Von den seitlichen Begrenzungen einer Hausfassade 
soll eine Fensteröffnung mindestens 0,50 m Abstand 
einhalten. 

(4) Fensteröffnungen in Mauerwerksbauten müssen durch 
eine Holz- oder Steinumrahmung oder durch Putzfaschen 
oder eine farbliche Umrahmung von der Wandfläche ab-
gesetzt sein. 

(5) Klappläden sind zu erhalten bzw. dort wo sie vorhanden 
waren, wieder anzubringen. 

(6) Fenster und Klappläden sollen in Holz ausgeführt wer-
den; glänzende und polierte Materialien sind nicht zulässig. 

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn Klappläden 
aus technischen, historischen und gestalterischen Gründen 
nicht erforderlich sind. 

(7) Schaufenster sind nur im Erdgeschoß und mit einem 
mindestens 0,50 m hohen Sockel zulässig; (gemessen ab 
Oberkante Verkehrsfläche). Die Rahmen sind farblich dem 
Gebäude anzupassen. Die Schaufensterflächen müssen 
durch Pfosten so gegliedert sein, dass stehende Formate 
entstehen. Die Verglasung ist mindestens 8 cm hinter der 
im Erdgeschoß vorhandenen Außenwand - Vorderkante 
anzuordnen. 
 

§ 7 Türen und Tore 

(1) Türen und Tore sind in Holz auszuführen. In ihnen sind 
kleinformatige Glasfenster zulässig. 

Im Zusammenhang mit Schaufensteranlagen sind auch 
Glastüren zulässig. 

(2) Türöffnungen in Mauerwerksbauten sollen durch eine 
Holz- oder Steinumrandung, durch Putzfaschen oder 
farbliche Umrahmung von der Wandfläche abgesetzt sein. 
 

§ 8 Sonnenschutzanlagen und Anlagen zur Nutzung 
von Umweltenergie 

(1) Markisen sind nur in Erdgeschoßzonen sowie an Ge-
bäudeteilen zulässig, die vom öffentlichen Verkehrsraum 
nicht einsehbar sind. Markisen in Erdgeschoßzonen sollen 
im geschlossenen Zustand innerhalb der Fenster- oder 
Türlaibung untergebracht werden; grelle Farben und 
glänzende Materialien sind unzulässig. Korbmarkisen sind 
unzulässig. Bei Beschriftungen gelten die Bestimmungen 
des § 10. 

(2) Rolläden sind nur dann zulässig, wenn der Rolladen-
kasten nach außen nicht in Erscheinung tritt. 

(3) Außenjalousetten sind nur zulässig, wenn sie vom 
öffentlichen Verkehrsraum nicht einsehbar sind. 

(4) Anlagen zur Nutzung von Sonnen- und Umweltenergie 
sollen so angebracht werden, dass sie vom öffentlichen 
Verkehrsraum nicht einsehbar sind. Sie sind auf ein Drittel 
der Dachfläche zu begrenzen und sollen sich farblich der 
Dachfläche angleichen. 
 

§ 9 Dächer 

(1) Dächer sind als symmetrische Satteldächer mit einer 
Neigung von mindestens 48° auszubilden. Pultdächer sind 
nur an senkrechten Wandflächen abgeschleppt zulässig. 
Ausnahmen können zugelassen werden: 

a) bei Dächern, die vom öffentlichen Verkehrsraum aus 
nicht sichtbar sind, 

b) bei Dachaufbauten und untergeordneten Dächern, 

c) wenn der vorhandene Bestand eine abweichende Nei-
gung aufweist, 

d) wenn die Geschlossenheit der Dachlandschaft nicht 
beeinträchtigt wird. 

(2) Dacheinschnitte sind zulässig, wenn sie vom öffent-
lichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind. Ihre Fläche 
darf 1/3 der Dachfläche nicht überschreiten. Ihr Abstand zu 
Ortgang und Traufe muss mindestens 1,20 m betragen. 
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(3) Dachaufbauten dürfen in ihrer Gesamtlänge nicht mehr 
als die Hälfte der Dachseite in Anspruch nehmen. Zum 
First, Ortgang und zu benachbarten Gauben, Dachein-
schnitten und Kehlen sollen Abstände von mindestens 1,20 
m - gemessen in der Dachfläche - eingehalten werden. 
Vom Schnittpunkt Fassade-Dachfläche soll ein Abstand - 
waagrecht gemessen - von mindestens 0,50 m eingehalten 
werden. Zwerchhäuser können zugelassen werden, wenn 
sie 1/3 der Dachseite nicht überschreiten. 

(4) Dachflächenfenster müssen höher als breit sein. Wenn 
sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind, 
dürfen sie eine Größe von 1,00 m² nicht überschreiten und 
insgesamt nicht mehr als 5 % der Dachfläche in Anspruch 
nehmen. 

Die Fensterrahmen sind in dunklen, nicht glänzenden Farb-
tönen auszuführen. 

(5) Der Dachüberstand muss an der Traufe mindestens    
40 cm, am Ortgang mindestens 20 cm betragen. 

Ausnahmen sind zulässig sofern sie aus technischen 
Gründen bzw. aufgrund der örtlichen Gegebenheiten er-
forderlich sind und das Gesamterscheinungsbild des 
Gebäudes nicht beeinträchtigt wird. 

(6) Als Dachdeckung sind naturrote bis rotbraune Ziegel 
oder gleichfarbige Dachsteine zulässig. 

(7) Für Dächer und Schornsteine gilt § 5 (2) 

(8) Blechverwahrungen sind in dunklen nicht glänzenden 
Farbtönen zu streichen. 

(9) Auf jedem Gebäude ist nur eine Empfangsantenne zu-
lässig, wenn der Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne 
unmöglich ist. Im Übrigen ist nur eine Sendeantenne zu-
lässig. 

Leitungen und Antennenanschlüsse dürfen auf der 
Fassade nicht sichtbar sein. 
 

§ 10 Werbeanlagen und Automaten 

(1) Werbeanlagen, Hinweisschilder und Beschriftungen 
dürfen nur in den Erdgeschoßzonen und, wenn dies dort 
nicht möglich ist, nur in der Brüstungszone des 1. Oberge-
schosses und nur an der Stätte der Leistung angebracht 
werden. 

Handwerklich durch gebildete Ausleger und Blechschilder 
sind als weitere Werbeanlage zulässig. 

(2) Die Brüstungszone des 1. Obergeschosses oder die 
darunter liegende Gesimszone darf im Zusammenhang mit 
der Werbung nicht verändert oder abweichend von der 
übrigen Gestaltung der Obergeschosse gestrichen oder 
verkleidet werden. Werbeanlagen dürfen Gesimse, Erker, 
Tore, Pfeiler u. ä. nicht verdecken oder in ihrer Wirkung 
beeinträchtigen. 

(3) Werbeanlagen dürfen 2/3 der Fassadenbreite nicht 
überschreiten. 

Einzelbuchstaben dürfen nicht höher als 40 cm sein. 
Ausnahmen bis höchstens 55 cm sind zulässig. 

(4) Unzulässig sind insbesondere - Werbeanlagen mit 
wechselndem und bewegtem Licht. 

- Werbung mit Kastenkörpern über 55 cm Seitenlänge; 
andere als horizontal angeordnete Schriftzüge und Groß-
flächenwerbung d. h. Plakattafeln, größer als 1,5 m². 

(5) Automaten sind zulässig 

- in Passagen und Hauseingängen 

- ausnahmsweise an Hauswänden bis insgesamt 0,8 m² 
Größe, wenn sie bündig in die Hauswand eingelassen sind. 

 

 

§ 11 Unbebaute Flächen 

(1) Zur Befestigung von Hofeinfahrten, Innenhöfen und 
anderen nicht bebauten Flächen der Grundstücke sollen 
Pflasterbeläge, mit Pflasterstreifen eingegrenzte und ge-
gliederte Festbeläge oder wassergebundene Beläge ver-
wendet werden, soweit die Flächen vom öffentlichen 
Verkehrsraum aus sichtbar sind. Von den unbebauten 
Grundstücksflächen soll mindestens 1/3 begrünt werden. 
Es sind nur quadratische oder rechteckige Pflastersteine 
zulässig. 

(2) Für Einfriedungen, soweit sie vom öffentlichen Ver-
kehrsraum aus sichtbar sind, gelten folgende Regelungen: 

1. Zäune sind in Holz auszuführen. Es sind nur senkrecht 
stehende Latten, Bretter oder Stäbe zulässig. Ausnahms-
weise sind bepflanzte Maschendrahtzäune zulässig. 

2. In Vorgärten dürfen Einfriedungen eine mittlere Gesamt-
höhe von 1,00 m nicht überschreiten. 

3. Mauern dürfen nur in unbehauenem Naturstein oder 
verputzt errichtet werden. Sie sind entweder mit Naturstein 
oder naturroten bis rotbraunen Ziegeln bzw. Dachsteinen 
abzudecken. 

(3) Vorgartenflächen dürfen nicht als ständige Arbeits- oder 
Lagerflächen genutzt werden; sie sind überwiegend gärt-
nerisch - als Zier-, Nutz-, Naturgarten - anzulegen und zu 
unterhalten. 

(4) Treppen, soweit sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus 
sichtbar sind, sind nur in Naturstein, Kunststein oder Holz 
zulässig. 

Glänzende oder polierte Oberflächen sind nicht zulässig. 
 

§ 12 Ausnahmen und Befreiungen 

Von den Vorschriften der §§ 5-10, die als Regelvorschriften 
aufgestellt sind oder in denen Ausnahmen vorgesehen 
sind, können Ausnahmen gewährt werden, wenn eine 
Beeinträchtigung des Ortsbildes nicht zu befürchten ist und 
die für Ausnahmen festgesetzten Voraussetzungen vor-
liegen. Im Übrigen können unter den Voraussetzungen des 
§ 57 Abs. 3 Nr. 1, 2, 4 und Abs. 4 LBO Ausnahmen und 
Befreiungen erteilt werden. 
 

§ 13 Subsidiarität 

Die Vorschriften dieser Satzung gelten nur, soweit nicht im 
Zusammenhang mit einzelnen Bebauungsplänen abwei-
chende Regelungen getroffen sind. 
 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die in dieser 
Satzung festgelegten Bauvorschriften der §§ 5-10 verstößt, 
handelt gem. § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO ordnungswidrig. 
 

§ 15 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tag der ortsüblichen Bekannt-
machung ihrer Genehmigung in Kraft. 



 



 

 

 
INFOBLATT 

zur Förderung nach dem Dorfqualitätsprogramm der Stadt Rottenburg am Neckar 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Dorfqualitätsprogramm (DQP) ermöglicht die Förderung von Wohnungsvorhaben mittels Zuschüssen 
für Projekte, die in Bereichen der Dorfbildsatzungen der Rottenburger Stadtteile liegen. Bevorzugt werden 
nach den Förderrichtlinien Projekte, die in den Gemeinden im oberen Neckartal, Bad Niedernau, Obernau 
und Bieringen liegen. 
 
Zuwendungsfähig sind Maßnahmen, die der Erhaltung, Gestaltung u. Weiterentwicklung des Ortes dienen. 
Vorrangig sollen Maßnahmen gefördert werden, die zu einer Strukturverbesserung des Ortes in seiner 
Gesamtheit führen, wie z.B. 
- Umnutzung bestehender (bevorzugt leerstehender) Gebäude oder 
- Schließung von Baulücken mit maßstäblichen und ortsbildgerechten Neubauten oder  
- Maßnahmen, die die Innenentwicklung vorantreiben. 
 
 

Schaffung von Wohnraum innerhalb der historischen Ortslage durch Umnutzung vorhandener Gebäude 
und ortsbildgerechten Neubauten in Baulücken sowie Maßnahmen zur Erreichung zeitgemäßer Wohn-
verhältnisse (Modernisierung, Wohnumfeldverbesserung). 

Förderschwerpunkt "Wohnen": 

 
 
Höhe der Förderung: 
Zuwendungsfähig sind die durch Rechnungen nachgewiesenen baren Aufwendungen und unbaren Eigen-
leistungen (ab 150 Arbeitsstunden). Der Fördersatz beträgt 20 % und kann pro Wohneinheit (mind. 3 
Zimmer und 70 m² Wohnfläche) maximal 10.000,-- Euro Zuschuss betragen. 
 
Geltungsbereich: 
Eine Förderung ist nur für Maßnahmen an Objekten möglich, die sich innerhalb des Geltungsbereichs der 
Dorfbildsatzungen der Rottenburger Stadtteile befinden. 
 
Antragstellung: 
Eine Förderung erfolgt nur auf schriftliche Antragstellung. Dieser Antrag ist bei der Stadtverwaltung 
Rottenburg am Neckar, Stadtplanungsamt, Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar, mit dem 
entsprechenden Antragsvordruck zu stellen. Dem Antrag sind zumindest eine Kostenaufstellung und 
Planunterlagen sowie eine Projektbeschreibung beizufügen. Die Förderentscheidung trifft das 
Stadtplanungsamt im Juni/Juli des jeweiligen Programmjahres. Mit der Baumaßnahme darf noch nicht 
begonnen sein! Berücksichtigen Sie dies bitte bei der zeitlichen Projektplanung! 
 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Fördermittel können nur im Rahmen der im 
städtischen Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel vergeben werden. 
 
Sollten Sie noch Fragen zu diesem Förderprogramm haben oder an anderen Fördermöglichkeiten im 
Wohnungsbau interessiert sein, dann wenden Sie sich an das Stadtplanungsamt, Herr Braun unter  
07472/165-366 oder bei gestalterischen Punkten an Frau Dillmann  07472/165-284, Frau Klein  
07472/165-352 oder Herr Bode  07472/165-378. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar 
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